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(54) ELEKTRISCH LEITFÄHIGES FLACHGEFLECHT

(57) Die Erfindung betrifft ein elektrisch leitfähiges
Textilmaterial, insbesondere Geflecht zur Ableitung sta-
tischer Ladung, bestehend aus Kunststoff- und Metallfä-
den (14). Das Textilmaterial ist als Flachgeflecht (16)
ausgebildet, bei dem die Kunststofffäden (14) zumindest
abschnittsweise an Verbindungsstellen stoffschlüssig

miteinander verbunden sind. Um die Dehnfähigkeit des
Flachgeflechts (16) zu reduzieren, wird gemäß der Er-
findung vorgeschlagen, dass die Kunststoff- und Metall-
fäden des Flachgeflechts umflechtende Mittelendfäden
(24) vorgesehen werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein elektrisch leitfähiges
Textilmaterial, insbesondere Geflecht zur Ableitung sta-
tischer Ladung, bestehend aus Kunststoff- und Metallfä-
den, wobei das Textilmaterial als Flachgeflecht ausge-
bildet ist, bei dem die Kunststofffäden an Verbindungs-
stellen stoffschlüssig miteinander verbunden sind.
[0002] Ein als Rundgeflecht ausgebildetes Textilmate-
rial ist aus der DE 91 04 795 U1 bekannt. Dort wird ein
Rundgeflecht aus Kunststoff- und Metallfäden beschrie-
ben, das zur Ableitung statischer Ladungen insbesonde-
re in Arbeitsschuhen bestimmt ist und das als vorteilhaft
gegenüber bisher verwendeten gewebten Bändern an-
gesehen wird. Zutreffend ist, dass ein derartiges Rund-
geflecht eine erheblich höhere Flexibilität aufweist als ein
relativ steifes Gewebe. Jedoch haben Versuche mit ei-
nem derartigen Rundgeflecht gezeigt, dass dieses eine
gewisse Oberflächenrauhigkeit aufweist, die bei der Ver-
wendung in einem Schuh zum Scheuern neigt, was für
den Träger des Schuhs unbequem sein kann. Weiterhin
hat man festgestellt, dass die Leitfähigkeit des Rundge-
flechts schon bei der Neuherstellung eines Schuhs an
seine Grenzen stoßen kann, wodurch sich eine erhöhte
Ausschussrate bei der Schuhproduktion ergibt. Um diese
Nachteile zu vermeiden, wird in der früheren Anmeldung
DE 10 2006 051 001 A1 dieses Anmelders vorgeschla-
gen, das Textilmaterial als Flachgeflecht auszubilden,
bei dem die Kunststofffäden an Verbindungsstellen stoff-
schlüssig miteinander verbunden sind. Dieses Flachge-
flecht unterliegt bei Zugbelastung einer gewissen Längs-
streckung. Bei bestimmten Anwendungen ist es jedoch
von Vorteil, wenn eine derartige Streckung nicht auftritt.
[0003] Ausgehend hiervon, liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, ein elektrisch leitfähiges Flachgeflecht
der eingangs genannten Art derart weiter zu entwickeln,
dass bei Zugbelastung keine nennenswerte Längsstre-
ckung auftritt.
[0004] Zur Lösung dieser Aufgabe wird die in Paten-
tanspruch 1 angegebene Merkmalskombination vorge-
schlagen. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterent-
wicklungen der Erfindung ergeben sich aus den abhän-
gigen Ansprüchen. Ein Verfahren zur Herstellung des
erfindungsgemäßen Flachgeflechts ergibt sich aus den
Ansprüchen 10 bis 16.
[0005] Das Textilmaterial ist als Flachgeflecht ausge-
bildet, bei dem die Kunststofffäden zumindest ab-
schnittsweise an Verbindungsstellen stoffschlüssig mit-
einander verbunden sind. Gemäß der Erfindung wird vor-
geschlagen, dass zur Schaffung einer gewebeartigen
Stabilität zusätzlich die Kunststoff- und Metallfäden des
Flachgeflechts umflechtende Mittelendfäden vorgese-
hen werden. Das Flachgeflecht bleibt hierbei flexibel, je-
doch wird eine Abstützung der Fäden aneinander er-
reicht, wodurch das Geflecht bei stauchender Belastung
nicht aufgefächert wird. Die Stahlfäden werden weniger
stark belastet und deren Bruchgefahr wird somit redu-
ziert. Weiterhin wird die Oberflächenrauhigkeit des

Flachgeflechts reduziert, was bei der bevorzugten Ver-
wendung des Flachgeflechts als Erdungsleiter für stati-
sche elektrische Ladungen in Sicherheitsbekleidung,
insbesondere Sicherheitsschuhen und -stiefeln verbes-
sert. Die Mittelendfäden reduzieren die Dehnbarkeit des
Flachgeflechts, ohne dessen Vorteile gegenüber den frü-
her verwendeten Geweben zu vermindern. Bevorzugt
werden die Verbindungsstellen der Kunststofffäden
durch eine chemische und/oder thermomechanische Be-
handlung des Flachgeflechts geschaffen. Die Verbin-
dungsstellen zwischen den Kunststofffäden können
punkt- oder linienförmig ausgebildet sein, nehmen je-
doch nicht einen derartigen Umfang ein, dass gleichsam
eine Verklumpung der Fäden eintreten würde. Bevorzugt
bestehen die Kunststofffäden aus Polyester und die Me-
tallfäden aus rostfreiem Edelstahl. Dabei kann das Ver-
hältnis von Kunststoff- zu Metallfäden im Bereich von
80:20 bis 50:50 liegen und beträgt bevorzugt etwa 60:40.
Um eine hinreichende Flexibilität des Flachgeflechts si-
cherzustellen, liegt die Feinheit der Fäden vorteilhaft im
Bereich von Nm 50/2. Bevorzugt sind die Kunststoff-und
Metallfäden zu einem Garn gesponnen, aus dem dann
das Flachgeflecht geflochten ist. Ein Flachgeflecht mit
den vorstehenden Eigenschaften weist einen elektri-
schen Widerstand im Bereich von 500 bis 3.000 Ω/m auf.
In weiter bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung weist
das Flachgeflecht eine Breite im Bereich von 5 bis 15
mm auf und ist zweiflechtig ausgebildet. Die Flechtenzahl
kann vorteilhaft im Bereich von 50 bis 70 pro 10 cm Länge
betragen. Als vorteilhaft hat sich eine Fadenanzahl von
82 erwiesen, von denen 66 Fäden auf 33 Spulen das
bereits bekannte Flachgeflecht bilden und 16 zusätzliche
Mittelendfäden das Geflecht stabilisieren und dessen
Dehnbarkeit reduzieren.
[0006] Um die Aufnahme von Feuchtigkeit zu unter-
binden, ist in weiterer Ausgestaltung der Erfindung das
Flachgeflecht zweckmäßig mit einem hydrophoben Mit-
tel behandelt, vorzugsweise mit einem paraffinhaltigen
Mittel. Die Behandlung erfolgt vorteilhaft durch ein dis-
kontinuierliches Ausziehverfahren bei einer Temperatur
von weniger als 80 °C und einer Verbleibdauer von bis
zu 60 min bei der Endtemperatur. Zusätzliche Behand-
lungskomponenten können hierbei Essigsäure oder Zi-
tronensäure sein.
[0007] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der Er-
findung sind die Kunststoff- und Metallfäden sowie die
Mittelendfäden bei der Herstellung des Flachgeflechts
jeweils durch Federn in Klöppeln einer Flechtmaschine
unter Zugspannung gesetzt, wobei die Zugspannung der
Mittelendfäden 40% bis 60% größer ist als die die Zug-
spannung der Kunststoff- und Metallfäden, insbesondere
etwa 50% größer. Die Zugspannung der Kunststoff- und
Metallfäden kann etwa 80 g betragen und die Zugspan-
nung der Mittelendfäden etwa 120 g. Durch die auf die
Fäden wirkenden Zugkräfte werden diese beim Flechten
abgebremst.
[0008] Um Materialausschuss und Maschinenstill-
standzeiten beim Flechten zu vermeiden, ist die Grund-
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voraussetzung, dass der Flechtkörper ordnungsgemäß
eingerichtet ist. Hierbei ist es sehr wichtig, dass bei dem
genannten Litzengeflecht die Fadenspannfeder im Klöp-
pel genau eingestellt und mit der entsprechenden Zug-
kraft per Feder ausgerichtet ist. Bei den Schwinghebel-
klöppel handelt es sich um einen Einfach-Zug.
[0009] Die Mittelendfäden, die auch als Zettelfäden
oder Stehfäden bezeichnet werden, werden gezielt zur
Verstärkung des Geflechtes in axialer Richtung einge-
setzt. Hierdurch wird die Festigkeit in axialer (Längsrich-
tung) erhöht. Die Zettelfäden sind in den Flechtrippen
eingebettet und werden durch Mitte eines Flügelrades
der Flechtmaschine (gebohrte Radpfeiler) zugeführt und
von beiden Seiten (Ober- und Unterseite der Litze) durch
die Klöppel mit dem Garn abgebunden bzw. bedeckt.
Dadurch erhält das Litzengeflecht folgende Eigenschaf-
ten:

• Formgenau in der Breite der Litze
• Weniger Dehnung der Litze, da die Zettelfäden be-

lastet werden.

[0010] Die Fadenspannfedern für das Mantelgeflecht
weisen vorteilhaft eine Drahtstärke von 0,6 mm und eine
Zugkraft von etwa 80 g auf, während die Zugfedern für
die einlaufenden Mittelendfäden oder Zettelfäden eine
Drahtstärke von 0,63 mm und eine Zugkraft von etwa
120 g aufweisen. Die Fadenspannfedern im Klöppel sor-
gen für eine gleichbleibende Spannung für das verfloch-
tene Garn. Durch die verschiedenen Federstärken kann
das Geflecht mit folgenden Eigenschaften hergestellt
werden:

• Geringere Spannung, dadurch bindet das Geflecht
sich nicht so fest um die Seele / Zettelfaden ab und
das Geflecht ist flexibler.

• Höhere Spannung, dadurch bindet das Geflecht sich
fester um die

[0011] Seele / Zettelfaden ab und das Geflecht wird
steifer.

• Bei einer Missachtung der entwickelten Parameter,
wird das Geflecht nicht gleichmäßig abgebunden
und es kann zu folgenden ungünstigen Eigenschaf-
ten oder Fehlern kommen:

• Schlaufenbildung im Geflecht;
• Zickzackbildung im Geflecht;
• Dick/Dünn-Stellen im Geflecht;
• Ein- oder beidseitiger Verzug des Geflechts;
• Fadenbruch durch Ungleichmäßigkeit.

[0012] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Herstel-
lung eines Flachgeflechts der vorstehend beschriebenen
Art sieht vor, dass das Flachgeflecht nach dem Flechten
stoffschlüssige Verbindungsstellen zwischen den Kunst-
stofffäden schaffend chemisch und/oder thermomecha-
nisch behandelt wird. Grundsätzlich sind die gewünsch-

ten Eigenschaften auch ausschließlich durch eine ther-
momechanische Behandlung zu erzielen, jedoch hat sich
herausgestellt, dass eine chemische Vorbehandlung die
Verwendung niedrigere Temperaturen bei der thermo-
mechanischen Behandlung erlaubt. Bevorzugt wird das
Flachgeflecht somit zunächst durch ein Flüssigkeitsbad,
bestehend aus Wasser und Aceton im Mischungsver-
hältnis von etwa 10:1 geführt, bevor es durch ein Paar
beheizte Walzen geführt wird. Die Walzentemperatur
sollte im Bereich von 30 bis 60 °C liegen und beträgt
vorzugsweise bei einer nasschemischen Vorbehandlung
35 bis 40 °C.
[0013] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung des Ver-
fahrens werden die Kunststoff-und Metallfäden sowie die
Mittelendfäden bei der Herstellung des Flachgeflechts
jeweils durch Federn in Klöppeln einer Flechtmaschine
unter Zugspannung gesetzt, wobei die Zugspannung der
Mittelendfäden 40% bis 60% größer ist als die die Zug-
spannung der Kunststoff- und Metallfäden, insbesondere
etwa 50% größer. Die Zugspannung der Kunststoff- und
Metallfäden kann etwa 80 g betragen und die Zugspan-
nung der Mittelendfäden etwa 120 g.
[0014] Im Folgenden wird die Erfindung anhand eines
in der Zeichnung schematisch dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiels näher erläutert. Es zeigt:

Fig. 1 eine Fertigungsstraße für die Herstellung eines
erfindungsgemäßen Flachgeflechts;

Fig. 2 eine Detailansicht des Flachgeflechts nach der
Thermofixierung; und

Fig. 3 eine Detailansicht des Flachgeflechts mit einer
Mehrzahl von Mittelendfäden.

[0015] Die in der Zeichnung schematisch dargestellte
Fertigungsstraße besteht im Wesentlichen aus einer her-
kömmlichen Flechtmaschine 10, in der auf einer Vielzahl
von Spulen 12 bevorratetes Garn 14 zu einem Flachge-
flecht 16 geflochten wird, einem Flüssigkeitsbad 18 und
einem beheizten Walzenpaar 20. Das Garn 14 besteht
zu etwa 60 % aus Polyester und etwa 40 % aus rostfreien
Stahlfasern mit einem Querschnitt von maximal 12 Mi-
krometern. Die Garnfeinheit beträgt Nm 50/2 und das
Flachgeflecht 16 ist zweigeflechtig mit einer Breite von
etwa 10 mm und einer Flechtenzahl von 62 pro 10 cm
bei einer Fadenzahl von 66 ausgeführt. Weiterhin werden
die Fäden 14 des Flachgeflechts 16 mit Mittelendfäden
24 umflochten, die von unterhalb der Ebene der Spulen
12 angeordneten Spulen 26 über Mitleitrohre 28 zuge-
führt werden.
[0016] Nach dem Flechten wird das Geflecht 16 durch
das Flüssigkeitsbad 18 geführt, das aus einer Mischung
aus Wasser und Aceton im Verhältnis von etwa 10:1 be-
steht. Hierbei wird das Polyestermaterial des Garns 14
angelöst, so dass bei der nachfolgenden Thermofixie-
rung in dem beheizten Walzenpaar 20 mit relativ gerin-
gen Temperaturen im Bereich von 35-40 °C gearbeitet
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werden kann. Durch die Thermofixierung wird stellenwei-
se eine stoffschlüssige Verbindung zwischen benach-
barten Fäden geschaffen, so dass das Geflecht 16 ei-
nerseits seine hohe Flexibilität behält, es andererseits
jedoch widerstandsfähig gegen Fadenbrüche bei wieder-
holten Stauchbelastungen wird, da eine gegenseitige
Abstützung der Garnfäden besteht.
[0017] Fig. 2 zeigt einen kurzen Abschnitt des Flach-
geflechts 16 in vergrößerter Darstellung. Bei einem her-
kömmlichen (nicht dargestellten) Geflecht sind bei die-
sem Maßstab deutliche Zwischenräume zwischen den
geflochtenen Faserbündeln zu erkennen. Hier sind durch
die Fasern 14 durch die Thermofixierung an vielen Stel-
len 22 stoffschlüssig miteinander verbunden, so dass
sich ein dichtes, aber trotzdem hochflexibles Flachge-
flecht ergibt. Auch bei einer Stauchung des Flachge-
flechts 16 bleiben die Fasern 14 in dem dargestellten
Verbund, wodurch die Belastung einzelner Fasern bzw.
Garne 14 reduziert ist und Brüche der enthaltenen Stahl-
fasern nicht oder weniger häufig als bisher auftreten.
Durch die stoffschlüssige Verbindung der Fasern an vie-
len Verbindungsstellen wird eine Relativbewegung und
damit ein Scheuern der Fasern aneinander verhindert.
Die Mittelendfäden 24 umflechten die Fäden des Garns
14 und reduzieren die Dehnfähigkeit des Flachgeflechts
16.
[0018] Fig. 3 zeigt eine Detailansicht des Flachge-
flechts 16 mit den Mittelendfäden 24, die in Längsrich-
tung des Flachgeflechts 16 verlaufen, und den Kunst-
stoff-und Metallfäden 14, die erstere umflechten. Zu bes-
seren Erkennbarkeit ist das Flachgeflecht 16 recht lose
dargestellt, während es tatsächlich recht fest ausgeführt
ist. Die Mittelendfäden 24 werden bei Zugbelastung ist
Richtung der Längserstreckung des Flachgeflechts 16
axial belastet und stabilisieren das Flachgeflecht 16 der-
art, dass es sich nicht oder nur geringst streckt und form-
stabil verbleibt. Auch in Querrichtung zur Längserstre-
ckung des Flachgeflechts 16 findet eine Stabilisierung
durch die Mittelendfäden 24 statt. Dies verhindert zykli-
sche Belastungen insbesondere der Metallfäden, so
dass die Langlebigkeit und Funktionssicherheit des
Flachgeflechts 16 verbessert wird.
[0019] Bei einer bevorzugten Verwendung des Flach-
geflechts ist dieses seitlich am Oberleder im Innenraum
eines Sicherheitsschuhs so eingearbeitet, dass es etwa
5 cm über einer angenommenen Schuheinlage in den
Fußraum hineinragt. Dabei kann es direkt mit dem Ober-
leder im vorderen Teil des Schuhs vernäht werden. Da
das Flachgeflecht flexibel ist, passt es sich jeder Schuh-
form an. Anschließend wird das Flachgeflecht durch ei-
nen Schlitz in der (nicht leitenden) Brandsohle hindurch-
gezogen und auf der Unterseite der Brandsohle befestigt.
Diese Partie des Flachgeflechts sollte etwa 5 cm lang
sein. Schließlich wird eine elektrisch leitfähige Gummi-
sohle mit elektrisch leitendem Kleber auf die Unterseite
der Brandsohle geklebt.
[0020] Zusammenfassend ist folgendes festzuhalten:
Die Erfindung betrifft ein elektrisch leitfähiges Textilma-

terial, insbesondere Geflecht zur Ableitung statischer La-
dung, bestehend aus Kunststoff- und Metallfäden 14.
Das Textilmaterial ist als Flachgeflecht 16 ausgebildet,
bei dem die Kunststofffäden 14 zumindest abschnitts-
weise an Verbindungsstellen stoffschlüssig miteinander
verbunden sind. Um die Dehnfähigkeit des Flachge-
flechts zu reduzieren, wird gemäß der Erfindung vorge-
schlagen, dass die Kunststoff- und Metallfäden des
Flachgeflechts umflechtende Mittelendfäden vorgese-
hen werden.

Patentansprüche

1. Elektrisch leitfähiges Textilmaterial, insbesondere
Geflecht zur Ableitung statischer Ladung, bestehend
aus Kunststoff- und Metallfäden (14), wobei das Tex-
tilmaterial als Flachgeflecht (16) ausgebildet ist, bei
dem die Kunststofffäden an Verbindungsstellen (22)
stoffschlüssig miteinander verbunden sind, gekenn-
zeichnet durch die Kunststoff- und Metallfäden des
Flachgeflechts (16) umflechtende Mittelendfäden
(24).

2. Textilmaterial nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verbindungsstellen (22) der
Kunststofffäden durch eine chemische und/oder
thermomechanische Behandlung des Flachge-
flechts geschaffen sind, wobei die Verbindungsstel-
len (22) zwischen den Kunststofffäden punkt- oder
linienförmig ausgebildet sind.

3. Textilmaterial nach einem der Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kunststofffä-
den aus Polyester und die Metallfäden aus rostfrei-
em Edelstahl bestehen und dass das Verhältnis von
Kunststoff- zu Metallfäden im Bereich von 80:20 bis
50:50 liegt und insbesondere etwa 60:40 beträgt,
wobei die Kunststoff- und Metallfäden (14) eine Fein-
heit im Bereich von Nm 50/2 aufweisen.

4. Textilmaterial nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kunststoff- und
Metallfäden zu einem Garn (14) gesponnen sind,
aus dem das Flachgeflecht (16) geflochten ist und
dass das Flachgeflecht (16) einen elektrischen Wi-
derstand von 500 bis 3.000 Ω/m aufweist.

5. Textilmaterial nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass das Flachgeflecht
(16) eine Breite von 5 bis 15 mm aufweist.

6. Textilmaterial nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das Flachgeflecht
(16) zweiflechtig ausgebildet ist und eine Flechten-
zahl von 50 bis 70 pro 10 cm Länge aufweist.

7. Textilmaterial nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
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dadurch gekennzeichnet, dass die Fadenanzahl
82 beträgt, bereitgestellt von 33 Spulen (12) mit je-
weils 2 Fäden sowie zusätzlich 16 Mittelendfäden
(24).

8. Textilmaterial nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kunststoff- und
Metallfäden (14) sowie die Mittelendfäden (24) bei
der Herstellung des Flachgeflechts (16) jeweils
durch Federn in Klöppeln einer Flechtmaschine (10)
unter Zugspannung gesetzt sind, wobei die Zug-
spannung der Mittelendfäden (24) 40% bis 60% grö-
ßer ist als die die Zugspannung der Kunststoff- und
Metallfäden (14), insbesondere etwa 50% größer.

9. Textilmaterial nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zugspannung der Kunststoff-
und Metallfäden etwa 80 g beträgt und die Zugspan-
nung der Mittelendfäden etwa 120 g.

10. Verfahren zur Herstellung eines Flachgeflechts nach
einem der Ansprüche 1 bis 14, wobei das Flachge-
flecht (16) nach dem Flechten stoffschlüssige Ver-
bindungsstellen (22) zwischen den Kunststofffäden
schaffend chemisch und/oder thermomechanisch
behandelt wird, dadurch gekennzeichnet, dass
über Mitleitrohre (28) den Kunststoff- und Metallfä-
den des Flachgeflechts (16) Mittelendfäden (24) zu-
geführt werden, die von den Kunststoff- und Metall-
fäden mitgenommen werden und diese umflechten.

11. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Flachgeflecht (16) durch ein
Flüssigkeitsbad (18) bestehend aus Wasser und
Aceton geführt wird, wobei das Mischungsverhältnis
von Wasser und Aceton im Bereich von 5:1 bis 20:1
liegt und vorzugsweise etwa 10:1 beträgt.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, dass das Flachgeflecht
(16) durch ein Paar beheizte Walzen (20) geführt
wird, wobei die Walzentemperatur im Bereich von
30 bis 60 °C liegt und vorzugsweise etwa 40 °C be-
trägt.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 18, da-
durch gekennzeichnet, dass das Flachgeflecht
(16) aus insgesamt 82 Fäden hergestellt wird, wobei
33 Spulen (12) mit je 2 Fäden und 16 Mittelendfäden
(24) verwendet werden.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 19, da-
durch gekennzeichnet, dass das Flachgeflecht
(16) mit einem hydrophoben, vorzugsweise einem
paraffinhaltigen Mittel behandelt wird, bei einer Tem-
peratur von weniger als 80 °C und für eine Dauer
von bis zu 60 min bei der Behandlungshöchsttem-
peratur.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 20, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kunststoff- und
Metallfäden (14) sowie die Mittelendfäden (24) bei
der Herstellung des Flachgeflechts (16) jeweils
durch Federn in Klöppeln einer Flechtmaschine (10)
unter Zugspannung gesetzt werden, wobei die Zug-
spannung der Mittelendfäden (24) 40% bis 60% grö-
ßer ist als die die Zugspannung der Kunststoff- und
Metallfäden (14), insbesondere etwa 50% größer.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 21, da-
durch gekennzeichnet, dass die Zugspannung der
Kunststoff- und Metallfäden etwa 80 g beträgt und
die Zugspannung der Mittelendfäden etwa 120 g.
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